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F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung sind keine Einwendungen zu dem 

als Anlage 1 bis 3 wiedergegebenen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und dem 

als Anlage 4 wiedergegebenen zusammengefassten Lagebericht und Konzemlagebericht 

2015 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG zu machen. Wir haben daher 

den gesetzlichen Bestätigungsvermerk gemäß § 322 H GB erteilt, der nachfolgend wieder

gegeben wird: 

"Bestiitigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den zusammengefassten Lage

bericht und Konzernlagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, 

Magdeburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. 

Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur 

Rechnungslegung nach § 6b Abs.3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 

EnWG getrennte Konten zu fuhren und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buch

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun

gen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 

liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe 

ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefuhrten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den zusammengefassten 

Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 

Abs. 3 EnWG abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi

ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu

führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

durch den zusammengefassten Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz

und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 

dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungs

legung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Fest

legung der Prüfungshandlungen werden die Kennmisse über die Geschäftstätigkeit und 

über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 

über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An

gaben in Buchführung, Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht sowie für 
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die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange

wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des zusam
mengefassten Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die We.ttansätze und die Zuordnung 

der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und 

der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des zu
sammengefassten Lagebe.tichts hat zu keinen Einwendungen gefuhrt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent

spricht der Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magde
burg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 den gesetzlichen Vor

schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den utsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell
schaft. Der zusammengefasste Lagebericht steht in Einklang tnit dem Jahresabschluss, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tä

tigkeitsabsch1üsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt." 

Leipzig, den 22. März 2016~~~~ 

~,~ 
Peter Ebert 
Wirtschaftsprüfer 

Bei Veröffentlichung oder W<.::itcrgaht des Jahresabschlusses in einer von dtt bestätigten Fassung abweichenden l'o.rm (einschließlich 
der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer e:neuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestärigungsvc:rmcrk zitiert 

oder auf unsere Priifung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin. 


